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8<mpoltjeUM()e »ewifll»
Der Stöbt 8ö*t$

würben am 21. ®ejember für
folgenbe Sauprojefte, teitwetfe
unter Seblngungen, erteilt:
1. £>ejpSfenninger für 2lb»

Anbetung ber ^läne jum Umbau Sennweg 14/16, 3. 1 ;
2. (S. Saumann, Söhne, für einen 2ln», Stuf» unb Umbau
be§ (SägegebäubeS an ber Stollengaffe, 3 3; 3. grtebr.
®telnfel8 2t. » ®. für einen Sureauraum tn ber Sorhatle
®etf.«Sr. 2464/$etnrichftrafje 255, 3-5; 4. SMeß & @0.

fût einen Um», 2tn» unb 2lufbau beS gabritgebäubeS
^ïeitenfteinfirafje 46, 3- 6; 5. «ßrofeffor ®r, Stager für
Verlängerung ber ^erraffe greteftrafje 20, 3. ; 6. @.

Stoffel Engerer für einen jlohlenEeÖer $itltSftrafje 17,
o. 7 ; 7. DSEar SOBatj, 2trdf)iteft, für ein ©InfamiltenhauS
toit ©Infriebung Sonnenbergftrafse 90, 3. 7.

^ $et 3eng^an3»8a«t i» .ülotc« (3ürirf)) tjat taut
®<hlufj Stbredjnung 118,581 gr. geEoftet. ®er auS bem
vfafyre 1916 batterte Soranfdjtag lautete auf 95,000 gr.

SäjnnjöitSnen&a» in fieimWwtl (Sern). ®a8 $aupt»
^Etanbum ber legten ©emelnbeoerfammlung bitbete bie

^fôjlujjfaffung über ben Sau eines neuen britten
®$ult)aufeS, ber burdtj bie Srridjtung einer britten
®$ulElaffe notroenbig wirb, inbem hierfür in bem im

3af)r 1871 gebauten SchuIhauS Eein jßlaß uortjanben
ift. ®aS erfte im $ahre 1784 erbaute SdjuthauS ift
nod) gut erhalten unb rourbe ju Sehretwohnungen unb
Sefjörbejimmern umgebaut. ®er Steubau wirb auf gran»
Een 55,000—60,000 ju fielen Eommen. Sie oorgelegjen
Soranfdjläge unb Saupläne erretten einftimmige
netjmigmtg.

Stfiotifäje SonErebtte in Sern. (2lus ben Ser»
hanblungen be§ ©tabtrateS). ®er für bie S erlange»
rung beS Kanals in ber Sapiermfihleftrafje
bewilligte Sfrebit oon gr. 48,000 wirb burcf) einftimmigen
Sefdjlufj infolge Serteuerung ber SRaterialten auf 72,000
granEen erhöbt.

über bie Ärebitforberung ber SaubireEtion für 3«'
ftanbftellung beS öffentlichen $Iahe8 swifdjen
ber Selp» unb 3icglcrftra^e unb bem »ß^tlofopljen»
roeg burch ©infaffung ber Sprtngbrunnenanlage, (Srfiel»
lung eines SrottoirS, wirb ein Ärebit oon gr. 7900 be»

wiHigt.
®er Stabtrat befc^ïieÇt, für bte notroenbige Ser»

breiterung ber Selpftrafje einen Kcebit oon 64,400
granEen für bie ©inlegung ber ®oppelfpur ber Straffen»
bahnen in bie Selpftrafje einen Sîcebit oon gr. 20,000
}u gewähren.

3nm 3«>ecte beS Umbaues ber fecßS SluSftel»
tungSroagen ber Strafjenbahnen in brei Sftotor»
unb brei 2lnhängetoagen wirb ein Ärebit oon gr. 100,000
bewilligt.

Sfahn referiert über bie gemetnberätltche Sorlage be»

vanpolizeMche Bewilli-
g««ge« der Ttadt Zürich
wurden am 21. Dezember für
folgende Bauprojekte, teilweise
unter Bedingungen, erteilt:
1. E. Heß-Pfenninger für Ab-

Änderung der Pläne zum Umbau Rennweg 14/16, Z. 1 ;

G. Baumann, Söhne, für einen An-, Auf- und Umbau
des Sägegebäudes an der Kohlengasfe, Z 3; 3. Friedr.
Steinfels A. - G. für einen Bureauraum m der Vorhalle
Vers.-Nr. 2464/Heinrichstraße 255, Z. 3; 4. Dietz à Co.
Mr einen Um-, An- und Aufbau des Fabrikgebäudes
Areitensteinstraße 46, Z. 6; 5. Professor Dr. Nager für
Verlängerung der Terrasse Fretestraße 20, Z. ; 6. C.
Stoffel - Angerer für einen Kohlenkeller Titlisstraße 17,
o- 7 ; 7. Oskar Walz, Architekt, für ein Einfamilienhaus
Mit Einfriedung Sonnenbergstraße 90, Z. 7.

^ Der ZenghauSBa« in Klote« (Zürich) hat laut
Schluß Abrechnung 118,581 Fr. gekostet. Der aus dem
>mhre 1916 datierte Voranschlag lautete auf 95,000 Fr.

SchnlhauSnenba« i» LeimiSwil (Bern). Das Haupt-
Mtandum der letzten Gemeindeversammlung bildete die

Aschlußfafsung über den Bau eines neuen dritten
^chulhauses, der durch die Errichtung einer dritten
^chulklasse notwendig wird, indem hierfür in dem im

Jahr 1871 gebauten Schulhaus kein Platz vorhanden
ist. Das erste im Jahre 1784 erbaute Schulhaus ist
noch gut erhalten und wurde zu Lehrerwohnungen und
Behördezimmern umgebaut. Der Neubau wird auf Fran-
ken 55,000-60,000 zu stehen kommen. Die vorgelegten
Voranschläge und Baupläne erhielten einstimmige
nehmigung.

Städtische Bankredite in Bern. (Aus den Ver-
Handlungen des Stadtrates). Der für die Verlänge-
rung des Kanals in der Papiermühlestraße
bewilligte Kredit von Fr. 48,000 wird durch einstimmigen
Beschluß infolge Verteuerung der Materialien auf 72,000
Franken erhöht.

über die Kreditforderung der Baudireklion für In-
ftandstellung des öffentlichen Platzes zwischen
der Belp- und Zieglerstraße und dem Philosophen-
weg durch Einfassung der Gprtngbrunnenanlage, Erstel-
lung eines Trottoirs, wird ein Kredit von Fr. 7900 be-
willigt.

Der Stadtrat beschließt, für die notwendige Ver-
breiterung der Belpstraße einen Kredit von 64,400
Franken für die Einlegung der Doppelspur der Straßen-
bahnen in die Belpstraße einen Kredit von Fr. 20,000
zu gewähren.

Zum Zwecke des Umbaues der sechs Ausfiel-
lungswagen der Straßenbahnen in drei Motor-
und drei Anhängewagen wird ein Kredit von Fr. 100,000
bewilligt.

Iahn referiert über die gemeinderätliche Vorlage be-
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tïêffenb Surchfüfjrung beS |>opfenroegeS bis pr
©chroarjenburgfiraße. ®te stotreîtion tnad&t bte

©rroetbung beS ©ebäubeS ©chroarpnburgftraße 8 pm
Abbruch, notroenbig. ®er Srebit oon gr. 30,600 roirb
nom Mate bewilligt.

3um 3mecîe bet ©rftellung etnet Querftraße
jroif^en IMonbijouftraße uni) ©utgeneclftraße
unb pm 3mecfe bet (Erweiterung beS ©leftriji»
tâtSroerîeS befchlteßt bet ©tabttat, einen ïeil bet
Sefïtpng Sohlet $aaf p erwerben. ®a bte ©dhatsung
ble ©umnte non gr. 100,000 überftetgt, untetllegt bte

Vorlage bet ©emetnbeabftimmung. ®et Mat be|ct)lteßt
bte Sorlage mit (Empfehlung bet ©emeinbeabfitmmung

p unterbreiten.

Übet Die Uferoetlpltniffe am ober» SWerfee
fc^relbt man bem „Sunb" : Soit gafyr p galjt geftalten
jtdE) bte Uferoethätlniffe am obern Stelerfee mißlicher
unb immer brlngenber roitb bte MotroenbigEeit einet
richtigen Uferoerbauung. tïïlit roachfenber Se=

forgniS muffen ble (Eigentümer bet ©tranbböben pfeljen,
rote langfam, aber ftcljer baS mit großer 9Mhe unb
»telen Soften bem ©ee abgerungene Sanb roieber eine

Seute beS naffen ©lementeS roitb. gn unabläffiget Sletro
arbeit nagen bie SBetten an ben metft fchutzloj'en llfetn.
®aS SBurjelroet! ber ©Iräucher unb Säume roitb beS

©rbretdljS beraubt/ unb unterteil, roetben bte t)aUIo§
geroorbenen Säume nom ©lurme ntebergelegt. Stpifdfje
Silber ber Ufetoeränbetungen finben fleh jroifd^en @rlach
unb Süfd)etj. ©tetSfort netringett ficï) bet ftljöne auS

©rlen, Sitten, SBetben unb gölten beftchenbe SGöalb ^

flretfen, meldtet baS batjlnterliegenbe Sanb p fchüßen
beftimmt ift. ©d^timm fteht eS um eine tßartte Sanb
pnfdfjen bem ©ee unb bet fogenannten „Sublep", einem
ftiU gelegenen SBeiler puffen Süfcljerj unb Sinelj.
Sor galjren ttotf) betrug beffen Srette bei 60 in, Ijeute

finb eS noch etroa 45 m, unb in abfehbarer ^3ett lecft
ber ©ee an ber Strafe jroifd^en Süfcher^ unb Sinelj.
®em feiern Untergang geweiht ift auch baS fpbfdhe
äßetbenroälbdfjen, roelcheS jroifc^en bem 3ihßanal unb
ber Segelet ben ©ee umfäumt.

®urch bie güirageroäffertorreftion ift baS Mioeau ber
gurafeen bebeutenb gefunten unb otel roertooüeS Sultur«
lanb rourbe geroottnen, baS nun in ©efatjr ift, roteber
eine Seute beS ©eeS p roetben. @S ftnb nun balb oler
3af)te ^er, baß man an bie grage ber Uferoerbauung
am obern Stelerfee herangetreten ift. 3m grütjling 1914
fanb tn ©dach eine Serfammlung ber ©tranbbobeube
fi^er ftatt. ©ine neungltebrige Sommiffion rourbe ge

roätjlt, welche an bte entfprecf)enben fantonalen unb etbge

nöffißhen ®epartemente ein motioierteS ©efuch um ®ub
oentionterung beS tßrojeEteS richtete, ®en ©igentfimern
ber ©tranbböben tonnte man fdEjlechterblngS nicht pmuten,
bte Soften beS auSpführenben SïofeEteS aHetn p tragen.
®em Unternehmen ftanb bte Saubtreftion beS Sautons
Sern oon Anfang an fqmpathifdh gegenüber; fo roitb
eS hoffcntlt^ In ber gotge geblieben fein. ®a tarn ber
Srteg, unb rote fo manches anbete gemeinnützige SBert,
rourbe auch bie Uferoerbauung am obern Stelerfee auf
eine fpätere günftigere ßett oerfchoben. Çoffen rotr aber,
baß bte Uferoerbauung both burchgeführt roirb, ehe eS

P fpüt ift.

(EMtnmffeinng mmö @8ter Sufarnrntttlegmiß t«
Sdjfipfen snö ^tegelrteb (Sern). Im oergangenen
©onntag fanb im Meftaurant Summer im ©chönthal bie

fonftituterenbe Serfammlung ber glurgenoffenfchaft ftatt.
®abei tonftatterte ber Sorft^enbe, fperr Hauptmann
Mubolf Singer, bte guftimmung ber metften beteiligten
Sanbbepher mit roeit über 50 ®/o be§ betreffenben IrealS.
Sorgefehen ift (Entroäfferung unb ©üterpfammenlegung

tn ben Sejirten Srühl, Srtenbach unb Sängmatten, uu*

Sntroäfferung tn ben Müüimatten unb im Srühl "och

Seroäfferung. Mach ben Angaben beS ©efrctäcS beï

prooiforifchen Sommiffion, ^errn Motar Seuenberget/

umfaßt baS ©ebiet ber ©ntroäfferung 11,124,07 2lreU'

ber ©üterpfammenlegung 7615,89 Slren unb ber Se«

roäfferung 2728,85 ïïren. — ®te SMitglieber ber proof
forifchen Sommiffionen rourben fämtiich tn ble gluïj
fommiffton gewählt mit ben Çerren Hauptmann Mubmt

Sötlnger als ^räftbent, ©roßrat 3aïob ©tähli als ®{J«'

präfibent unb Motar Seuenberger als ©efretär « Raff»*'
HS SJlitglieber ber ©chatpngSïommiffion rourben be»

zeichnet bte £>etren Sanbroictf^aftSlehrer ©dhnelber au»

Sern, Sanbroirt ®alter auS Sangerten unb Sanbtotrt

Mubolf ©chntib auS DJÎetfirch, forote Serroalter
auS grtentsberg als drfatzmann. ®te glurtommiffibU
erhielt läuftrag, jroectS IHuSarbettung ber ißläne, bes

techntfchen SeridhteS unb fpäter ber ©taluten mit
Sulturlngenieur Seuenberger auS Sern tn Serblnbung

p treten.

Menooatien tier «apellc ©Mtttfo»» (Sdhropj). (So«0
Saut Sefthluß ber ©enoffenoeretnigung oon Sutttiou
roirb in nächfter 3elt 1" ber ®orf=SapeUe etne ©ntpare

eingebaut. ®te Soften roetben teilroetfe burdh SoHertibU

gebedft; ben fehlenben Setrag bephlt bte ©enoßfatM
Suttiîon unb liefert auch jum Sau baS nötige |ioI}.

SaultdheS ßMS 9tothe«ft«h (Safeüanb). ®te
fdhaft pm „Sab" rourbe nebft größerem Sanbroirtfdhafm'
betrieb um bie ©untme oon 40,000 gr. ben ©efc^roiftcïtt
3immerlt, prjett im „Sab SBetßbrunn" bei ßegling®"'
pgefertigt. ®utch bauliche Seränberung foß baS

ganj nahe an ben herrlichen ^Salbungen gelegene @ut

p etnem angenehmen lufenthaltSort für Surgäfie ein*

gerichtet roetben. @S roitb bieS, aHerblngS mit erh«"'
liefen Soften, geroiß möglich fein ; benn bte nah«"

fchattigen ©pajiectoege, blé Sabegelegenljett tn empfbr
ienem SJJlneralroaffer, bte ©rholung fern oom ©etrtebe
beS SerfehrS, ßnb geroiß nicht p unterfchähenbe Sortetie.

3eughaM5'Sau Im ftetWan. Saut ^Mitteilung ber

etbgenöffifchen SrlegSmaterialoerroaltung hat ber SunbeS»

rat ben für bie ©rfteßung eitieS neuen $eughaufeS in

ÇeriSau notroenbigen Srebit im Setrage oon gr. 405,000
erteilt. ®ie etbgenöffifche Saubireîtion erhielt SKuftro^
fxdh mit ben ©emetnbebehörben oon ^eriSau bezüglich

ber SluSfchretbung ber Arbeiten unb MuffteHung ber S«'

btngungen, unter benen bte Übertragung ber Sauleitung
an bte ©nnetnbe ftattfinben t'ann, InS ©tnoernehm«" ä"

fe^en. @S roirb baS iprojelt Mamfeper pr Ausführung
gelangen. SBegen einzelnen, oon ber eibgenöffifchen Sam
bireftion unb ber SrlegSmaterialoerroaltung oerlangt«"
Abänbetungen ftnb bie Ünterhanblungen no^ im ©ang«-

H! »»noBioiii»aiHaaaaDHaaa*[l^

Pleterleii bei Blei - Bienne
Telephon Telephon

Telegram ru- Adresse .•

*»A.S»ï»BrÂÎC?jK
empfiehlt seine Fabrikate in:

Isolierplatten, Isolierteppiche
Korkplatten und sämtliche Teer- u«o

Asphalt - Produkte.
Deckpapäere roh und imprägniert, Id nur bester

Qualität, zu billigsten Preisen,
Carbolineum. Falzbaupappen.
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treffend Durchführung des Hopfenweges bis zur
Schwarzenburgstraße. Die Korrektion macht die

Erwerbung des Gebäudes Schwarzenburgstraße 8 zum
Abbruch, notwendig. Der Kredit von Fr. 80,600 wird
vom Rate bewilligt.

Zum Zwecke der Erstellung einer Querstraße
zwischen Monbijouftraße und Tulgeneckstraße
und zum Zwecke der Erweiterung des Elektrizi-
täts werkes beschließt der Stadtrat. einen Teil der
Besitzung Tobler Haas zu erwerben. Da die Schätzung
die Summe von Fr. 100,000 übersteigt, unterliegt die

Vorlage der Gemeindeabstimmung. Der Rat beschließt
die Vorlage mit Empfehlung der Gemeindeabstimmung
zu unterbreiten.

Über die Uferoerhattnisse am ober» Bielersee
schreibt man dem „Bund" : Von Jahr zu Jahr gestalten
sich die Uferverhältnifse am obern Bielersee mißlicher
und immer dringender wird die Notwendigkeit einer
richtigen Uferverbauung. Mit wachsender Be-
sorgnis müssen die Eigentümer der Strandböden zusehen,
wie langsam, aber sicher das mit großer Mühe und
vielen Kosten dem See abgerungene Land wieder eine

Beute des nassen Elementes wird. In unablässiger Klein-
arbeit nagen die Wellen an den meist schutzlosen Ufern.
Das Wurzelwerk der Sträucher und Bäume wird des

Erdreichs beraubt/ und unterhöhlt, werden die haltlos
gewordenen Bäume vom Sturme niedergelegt. Typische
Bilder der Uferveränderungen finden sich zwischen Erlach
und Tü scherz. Stetsfort verringert sich der schöne aus
Erlen, Birken, Weiden und Föhren bestehende Wald
streifen, welcher das dahinterliegende Land zu schützen

bestimmt ist. Schlimm steht es um eine Partie Land
zwischen dem See und der sogenannten „Budley", einem
still gelegenen Weiler zwischen Lüscherz und Vinelz.
Vor Jahren noch betrug dessen Breite bei 60 in, heute

sind es noch etwa 46 in, und in absehbarer Zeit leckt

der See an der Straße zwischen Lüscherz und Vinelz.
Dem sichern Untergang geweiht ist auch das hübsche

Weidenwäldchen, welches zwischen dem Zihlkanal und
der Ziegelei den See umsäumt.

Durch die Juragewässerkorrektion ist das Niveau der
Juraseen bedeutend gesunken und viel wertvolles Kultur-
land wurde gewonnen, das nun in Gefahr ist, wieder
eine Beute des Sees zu werden. Es sind nun bald vier
Jahre her, daß man an die Frage der Uferverbauung
am obern Bielersee herangetreten ist. Im Frühling 1914
fand in Erlach eine Versammlung der Slrandbodenbe
sitzer statt. Eine neungltedrige Kommission wurde ge

wählt, welche an die entsprechenden kantonalen und etdge
nössischen Departements ein motiviertes Gesuch um Sub
ventionierung des Projektes richtete. Den Eigentümern
der Strandböden konnte man schlechterdings nichì zumuten,
die Kosten des auszuführenden Projektes allein zu tragen.
Dem Unternehmen stand die Baudirektion des Kantons
Bern von Anfang an sympathisch gegenüber; so wird
es hoffentlich in der Folge geblieben sein. Da kam der
Krieg, und wie so manches andere gemeinnützige Werk,
wurde auch die Uferverbauung am obern Bielersee auf
eine spätere günstigere Zeit verschoben. Hoffen wir aber,
daß die Uferverbauung doch durchgeführt wird, ehe es

zu spät ist.

Eutwasserung und Güter - Zusammeuleguug in
Schöpfen «nd Ztegelried (Bern). Am vergangenen
Tonntag fand im Restaurant Kummer im Schönthal die

konstituierende Versammlung der Flurgenossenschaft statt.
Dabei konstatierte der Vorsitzende, Herr Hauptmann
Rudolf Mtnger, die Zustimmung der meisten beteiligten
Landbesitzer mit weit über 50 °/o des betreffenden Areals.
Vorgesehen ist Entwässerung und Güterzusammenlegung

in den Bezirken Brühl, Krienbach und Längmatten, nur

Entwässerung in den Rüttimatten und im Brühl noch

Bewässerung. Nach den Angaben des Sekretärs der

provisorischen Kommission. Herrn Notar Leuenberger,

umfaßt das Gebiet der Entwässerung 11,124,07 Aren,

der Güterzusammenlegung 7615,89 Ären und der Be-

Wässerung 2728,85 Ären. — Die Mitglieder der provl-
sorischen Kommissionen wurden sämtlich in die Flur-
kommission gewählt mit den Herren Hauptmann Ruddy

Minger als Präsident, Großrat Jakob Stähli als Vize-

Präsident und Notar Leuenberger als Sekretär - Kassier.

Als Mitglieder der Schatzungskommission wurden be-

zeichnet die Herren Landwirtschaftslehrer Schneider aus

Bern, Landwirt Walter aus Bangerten und Landwirt
Rudolf Schmid aus Meikirch, sowie Verwalter Gerber

aus Frienisberg als Ersatzmann. Die Flurkommisswn
erhielt Auftrag, zwecks Ausarbeitung der Pläne, des

technischen Berichtes und später der Statuten mit Herrn
Kulturingenieur Leuenberger aus Bern in Verbindung

zu treten.

Reuovatia« der Kapelle Butttko» (Schwyz). (Korr.)
Laut Beschluß der Genossenvereinigung von Buttlkon
wird in nächster Zeit in der Dorf-Kapelle eine Empore

eingebaut. Die Kosten werden teilweise durch Kollektion

gedeckt; den fehlenden Betrag bezahlt die Genoßsame

Buttikon und liefert auch zum Bau das nötige Holz.

Bauliches ans Notheuflah (Baselland). Die Wirt-
schaft zum „Bad" wurde nebst größerem Landwirtschaft»-
betrieb um die Summe von 40,000 Fr. den Geschwistern

Zimmerli, zurzeit im „Bad Weißbrunn" bei Zeglingen,
zugefertigt. Durch bauliche Veränderung soll das

ganz nahe an den herrlichen Waldungen gelegene Gut

zu einem angenehmen Aufenthaltsort für Kurgäste ein-

gerichtet werden. Es wird dies, allerdings mit erheb-

lichen Kosten, gewiß möglich sein; denn die nahen

schattigen Spazierwege, die Badegelegenheit in empfoh-
lenem Mineralwasser, die Erholung fern vom Getriebe
des Verkehrs, sind gewiß nicht zu unterschätzende Vorteile.

Zeughaus-Bau i« Herisa«. Laut Mitteilung der

eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung hat der Bundes-

rat den für die Erstellung eines neuen Zeughauses in

Herisau notwendigen Kredit im Betrage von Fr. 405,000
erteilt. Die eidgenössische Baudirektion erhielt Auftrag-
sich mit den Gemeindebehörden von Herisau bezüglich

der Ausschreibung der Arbeiten und Aufstellung der Be-

dingungen, unter denen die Übertragung der Bauleitung
an die Gemeinde stattfinden kann, ins Einvernehmen zu

setzen. Es wird das Projekt Ramseyer zur Ausführung
gelangen. Wegen einzelnen, von der eidgenössischen Bau-
direktion und der Krtegsmaterialverwaltung verlangten

Abänderungen sind die Unterhandlungen noch im Gange-

III «ll»ll»ll»ll»KllK«llall»ll»llao»^
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Us-'kplsîîsn, uncl sèlmtlià? un»
Zìspkslî- pnoitàîe.
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HnîMàt, -m billig«» ?rsisvn>
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©fattliachoer&aiiitttfl t» £>etiSau. ®er ©emelnbe»
tat wirb ber nädhften ©emetnbeabftimmung ben Antrag
oclreffcnb Übernahme eines KofienanteileS oon 15 % ber
uuf 350,000 ^ranfen oeranfchlagten Soften burdE) bie
©emehtbe unterbreiten. ®ie ©tragenfommiffion erhält
Auftrag, auf ®runb biefeS SerteilungSplaneS mit ben
wtereffterten SiegenfdhaftSbefihern in Unterhanblung ju
Jtctcn, um für ben 3aÜ ber ©enehmigung ber oerfdhte«
Denen Einträge bie nötigen Sorbereitungen für bie
Inangriffnahme ber Saute im Saufe beS
®ontmerS treffen ju fönnen.

Sahnhofanlage DiorfchacJj. 9ïuf eine erneute Sor<
Peilung beS ©emetnberateS oon SRorfd^adg oerroenbet fidf)
«er StegterungSrat beS KantonS ©t. ©allen neuetblngS
bei ber ©eneralbireïtion ber ©chroetjerifchen SunbeS«
bahnen mit bem ©efudje um tunlichfie 3örbetung beS

WjefteS etner neuen öafen» unb Sahnfjof « Anlage tn
5Horfchach.

SattlidjeO and ©taffelbaclj (Aargau). ®te Ser«
•neffung beS ©emelnbebanneS ift in Singriff genommen
unb wirb teilroelfe mit ber ©üterregulierung oerbunben.
ßerr ©eometer Saxler in $oftngen, ber bie Ar«
beiten leitet, hat noch ben ©ntmurf eines neuen ©trafen»
JUgeS buret) ben „©djlatt" auf bie $auptfirage Aarau—
Sujetn tn Slrbeit genommen. ®ie ©trage mürbe beim
^aufhäufe beginnen, roo ber jetzige SBeg tiefer gelegt
werben foil, fie mürbe oon bort aus bem ©ägcljen folgen,
Das in ben „Schlatt" hinaufführt, bort baS 3elb über«

queren unb unterhalb beS „-Jladf" tn Kircgleerau ein=

ntünben. Auch foil ber „©toltenfiidh" an ber $aupt«
ftrage reguliert roerben. SJlan hofft» bag bie Arbeiten
tn ben nädhften jroet Sahren tn Singriff genommen
Werben fönnen.

6M bem Waurerlptiroerti im raube.
(©ingefanbt.)

8eh« Sahre finb oetfloffen, feitbem ich in Aßort unb
®d(jrift auf bie äßichtigfett beS SJlaurerberufeS hinge»
wiefen, unb eS mürben meine bamaligen Anregungen
wit oollem SerftänbniS aufgenommen unb burch ben
Saumetfteroerbanb ber breijährigen Sehrjett baS Sßort
Sefprodfjen, fo bag fetther manner Sfüngllng btefen Seruf
erlernt hat. SBir haben aber noch »tel ju menig etgene
Beute im Serufe, trog ber geringen Sautätigfett, unb
wmmen roteber normale 3«lten, fo merben unfete Seute
burch 3uwanberung frember Arbeit ffräfte mieber abge»

wtängt unb fönnen unfetem Sanbe ben Si liefen fehren.
Sch fonnte benn auch in metner grembenjeit erfahren,

Wte man in anberen Sänbern unfer |>anbroerf unb bie
eigenen Seute oor Überprobuftion burch 3tembe ft^ü^t.
®o ift bie breijährige Sehrjett In Slorbbeutfdjlanb fchon
Wimer bie Siegel geroefen für bie ©rlernung beS äftaurer»
hanbroerff, unb eS hält bie ®eroerf[chaft auf gute ®iS«
i'plin unb Serneifet unter ben Sehrjungen.

®er frembe SJlaurer, ber baS ©lücf hat, fofort an
we Arbeit ju fommen, muff fich gut fehiefen unb burch
we 2at beroelfen, bag er im Serùfe tüchtig unb juoer«
wffig ift, fonft roirb berfelbe eben nicht als Kollege an«
®*ïannt unb ift feines SleibenS nicht unter btefen tü<h=

ugen gadhleuten.
3n Slorbamerifa fann ber etngeroanberte SDiaurer

•Wr tn ber @telnmaurer»Union Arbeit befommen, fofern
^wügenbe fÇertigfeit oorhanben, unb gilt erft bann als
Jpemerffchafter. Qu ber Sadfftetnmaurer«Unton fommt

frembe SJiaurer nicht an, bie ©eroerffchaft jteht ih*e
^eute felbft nach im Sanbe unb im Serufe.

©anj ähnltclj ift eS in ©nglanb. ©ort fommt ber
frembe SJiaurer überhaupt nicht jur Ausübung feines

SerufeS unb bie Sehrjungen merben nur aus ben ®e«

merffchaftern jum Serufe erjogen.
©o roirb alfo in biefen Sänbern baS SJlaurerhanb«

roerf gefdhügt, burch bie Drganifation fomohl, als burch
bie petfönliche Südhtigtett. @S märe roirflich notroenbig,
bag man auch unfetem Sanbe bem SJlaurerhanbroerf
oermehrte Aufmerffamfett juroenben mürbe oon 3adh»
leuten fomohl als auch oon jungen, fräftigen unb inteüi«
genten Seuten, bie Suft für biefen Seruf haben.

Saufenbe eigener Seute fönnten tn biefem Serufe oer=
menbet roerben. ®te Sautechntf ber Sleujett hat biefen
Seruf fo otelfettig tn feiner Anroenbung geftaltet, bag
Arbeitsluft unb ^nteEigenj oollauf betätigt roerben. ©ehr
ooit Siu^en bejügltch beS AnfehenS ber SerufSfteKung
märe eS, roenn bie Sautecgntfer unb fpäteren Ardjiteften
unb Saumeifiet ebenfalls eine fomolette breijährige Sehr»
jeit burchmachen mürben jum Siu^en beS ÇanbroerfS
unb für ftch felbft, benn folcfje Seute haben bann immer
etnen SBeg oor fiö), mag eS fommen rote eS roiH im
Seben; in ber £>eimat unb tn ber gtembe.

SRir fchroebt ein Silb oor Augen, rote ftch Sfietfter«
fdhaft unb ©eroerffdhafter bie Çanb jum Sunbe reichen
fönnten für ben ©df|uh beS SJlaurer ^anbroerts. ®S

müfjten bie Sohnbifferenjen unb ©trettigfeiten um einige
Siappen aufhören unb juoetläffigen, tn allen Arbeiten
beS SerufeS erfahrenen SRaurern etn anftänbiger ©tunben«
preis bejahlt roerben. ffür foldje Seute ift unter ben
heutigen SebenSoerljältniffen per ©tunbe gr. 1.— bis
gr. 1.20 gerabe baS, roaS folche Seute je nadh bem Alter
beanfpruchen bürfen. fptefür ftellt bie ©eroerffdhaft an
ihre ajiitglieber bie Anforberung, bag ernfihafter SCBiHe

unb ßuoerläffigfett im Serufe ungefdhriebeneS ©efelj fetn
unb bleiben foil.

Ungenügenbe fUiaurer fönnten alfo ht«nach fetne ®e«

roerffchaftSmitglteber fetn jum -Jiuhen beS SUleiftetS unb
beS Sauherrn; benn nur ber gut bejahlte, aber juoer«
läffige unb hanbroerfSetfahrene ÜJlaurer ift ber biöigfte.

SOReifter unb ©eroerffdhafter oeretnbaren fich auch bei
ber ©rjtehung ber Sehrllnge, bag ju ernfter Arbeit unb
iPflidhterfüQung audh biefe jungen Seute angehalten roerben
im ywtereffe beS SerufeS. Unpaffenbe für btefeS £>anb=

roerf roirb man fdjjon in ber ^3cobejeit herauSfinben,
roenn man ernfthaft roiH.

®ie ArbeitSjeit foKte für ben ÜJlaurer nidht unter
neun ©tunben per $ag gehen, benn bie Serhältniffe In
biefem Serufe fpredhen htefür.

@§ hat auch jeber frembe, tn ber ©dhroetj anfäffige
Maurer, ber hieï eingearbeitet ift, für unfer Sanb 3n«
tereffe, baSfelbe Qntereffe, rote bie ©dhweijcrmaurer, bag
Drbnung ins Çanbroetf fommt unb bie im Sanbe ge=
lernten ÜUlaurer oor frembem Arbeitsangebot gefdhfiht
roerben. Auf biefe oon mir befdfjriebene Art unb 9Betfe
fonnte tn ber ©chroeij etn SJiaurer»Arbeiterftanb pdh

bilben, ber ftolj auf fein Çanbroetf fein fönnte. W. H.

Bestandesaufttabme u. Be$(blagnaDme von Klaren
(SBuitbcämtäbcfdjtufi uom 15. $ejember 1917.)

Art. 1. ®er Art. 10 beS SunbeSratSbefdhluffeS oom
11. April 1916 betreffenb bie SeftanbeSaufnahme unb
Sefdhlagnahme oon Sßaren roirb aufgehoben unb burch
folgenbe Artifel erfetjt:

Art. 10. 3Ber btefem Sefdhlug ober ben oom SolfS»
roirtfdhaftsbcpartement ju beffen Ausführung erlaffenen
Sorfdhriften juroiberhanbelt, roirb mit gr. 50.— bis ju
3t. 20,000.— gebügt ober mit ©efängniS beftraft. ®ie
beiben ©trafen fönnen oerbunben roerben. Augetbem
fann bte Kongêfation ber SBare oerfügt roerben.

Art. 10 bis. ®te Setfolgurg unb Seurteilung ber
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Glattbachverba««ng i« Herisa«. Der Gemeinde
rat wird der nächsten Gemetndeabstimmung den Antrag
betreffend Übernahme eines Kostenanteiles von 15 "/» der
auf 350,000 Franken veranschlagten Kosten durch die
Gemeinde unterbreiten. Die Straßenkommission erhält
Auftrag, auf Grund dieses Verteilungsplanes mit den
interessierten Ltegenschaftsbesitzern in Unterhandlung zu
treten, um für den Fall der Genehmigung der verschie-
denen Anträge die nötigen Vorbereitungen für die
Inangriffnahme der Baute im Laufe des
Sommers treffen zu können.

vahnhosa«lage Rorschach. Auf eine erneute Vor
stellung des Gemeinderates von Rorschach verwendet sich
der Negierungsrat des Kantons St. Gallen neuerdings
bei der Generaldirektion der Schweizerischen Bundes-
bahnen mit dem Gesuche um tunlichste Förderung des
Projektes einer neuen Hafen- und Bahnhof-Anlage in
Rorschach.

Bauliches a«S Stasfelbach (Aargau). Die Ver-
Messung des Gemeindebannes ist in Angriff genommen
und wird teilweise mit der Güterregulierung verbunden.
Herr Geometer Basler in Zofingen, der die Ar-
besten leitet, hat noch den Entwurf eines neuen Straßen-
Zuges durch den „Tchlatt" auf die Hauptstraße Aarau—
Luzern in Arbeit genommen. Die Straße würde beim
Kaufhause beginnen, wo der jetzige Weg tiefer gelegt
werden soll, sie würde von dort aus dem Gäßchen folgen,
das in den „Schlatt" hinausführt, dort das Feld über-
queren und unterhalb des „Nack" in Kirchleerau ein-
Münden. Auch soll der „Stoltenstich" an der Haupt-
straße reguliert werden. Man hofft, daß die Arbeiten
în den nächsten zwei Jahren in Angriff genommen
werden können.

Schnz dem RamwWdwerd im Là
(Eingesandt.)

Zehn Jahre sind verflossen, seitdem ich in Wort und
Schrift auf die Wichtigkeit des Maurerberufes hinge-
wiesen, und es wurden meine damaligen Anregungen
mit vollem Verständnis aufgenommen und durch den
Baumeisterverband der dreijährigen Lehrzeit das Wort
gesprochen, so daß seither mancher Jüngling diesen Beruf
erlernt hat. Wir haben aber noch viel zu wenig eigene
Leute im Berufe, trotz der geringen Bautätigkeit, und
kommen wieder normale Zeiten, so werden unsere Leute
durch Zuwanderung fremder Arbeitskräfte wieder abge-
drängt und können unserem Lande den Rücken kehren.

Ich konnte denn auch in metner Fremdenzeit erfahren,
wie man in anderen Ländern unser Handwerk und die

^genen Leute vor Überproduktion durch Fremde schützt.
So ist die dreijährige Lehrzeit in Norddeutschland schon
Mnner die Regel gewesen für die Erlernung des Maurer-
Handwerks, und es hält die Gewerkschaft auf gute Dis-
Min und Lerneifer unter den Lehrjungen.

Der fremde Maurer, der das Glück hat, sofort an
me Arbeit zu kommen, muß sich gut schicken und durch
me Tat beweisen, daß er im Berufe tüchtig und zuver-
mffig ist, sonst wird derselbe eben nicht als Kollege an-
plannt und ist seines Bleibens nicht unter diesen tüch-
"gen Fachleuten.

In Nordamerika kann der etngewanderte Maurer
"Ur in der Stetnmaurer-Unton Arbeit bekommen, sofern
Anügende Fertigkeit vorhanden, und gilt erst dann als
Gewerkschafter. In der Backsteinmaurer-Union kommt

fremde Maurer nicht an, die Gewerkschaft zieht ihre
^-eute selbst nach im Lande und im Berufe,

r Ganz ähnlich ist es in England. Dort kommt der
stemde Maurer überhaupt nicht zur Ausübung seines

Berufes und die Lehrjungen werden nur aus den Ge°
werkschaftern zum Berufe erzogen.

So wird also in diesen Ländern das Maurerhand-
werk geschützt, durch die Organisation sowohl, als durch
die persönliche Tüchtigkeit. Es wäre wirklich notwendig,
daß man auch in unserem Lande dem Maurerhandwerk
vermehrte Aufmerksamkeit zuwenden würde von Fach-
leuten sowohl, als auch von jungen, kräftigen und intelli-
genten Leuten, die Lust für diesen Beruf haben.

Tausende eigener Là könnten in diesem Berufe ver-
wendet werden. Die Balltechnik der Neuzeit hat diesen

Beruf so vielseitig in seiner Anwendung gestaltet, daß
Arbeitslust und Intelligenz vollauf betätigt werden. Sehr
von Nutzen bezüglich des Ansehens der Berufsstellung
wäre es, wenn die Bautechntker und späteren Architekten
und Baumeister ebenfalls eine komvlette dreijährige Lehr-
zeit durchmachen würden zum Nutzen des Handwerks
und für sich selbst, denn solche Leute haben dann immer
einen Weg vor sich, mag es kommen wie es will im
Leben; in der Heimat und in der Fremde.

Mir schwebt ein Bild vor Augen, wie sich Meister-
schaft und Gewerkschafter die Hand zum Bunde reichen
könnten für den Schutz des Maurer Handwerks. Es
müßten die Lohndifferenzen und Streitigkeiten um einige
Rappen aufhören und zuverlässigen, in allen Arbeiten
des Berufes erfahrenen Maurern ein anständiger Stunden-
preis bezahlt werden. Für solche Là ist unter den
heutigen Lebensoerhältnissen per Stunde Fr. 1.— bis
Fr. 1.20 gerade das, was solche Leute je nach dem Alter
beanspruchen dürfen. Htefür stellt die Gewerkschaft an
ihre Mitglieder die Anforderung, daß ernsthafter Wille
und Zuverlässigkeit im Berufe ungeschriebenes Gesetz sein
und bleiben soll.

Ungenügende Maurer könnten also hiernach keine Ge-
werkschaftsmitglieder sein zum Nutzen des Meisters und
des Bauherrn; denn nur der gut bezahlte, aber zuver-
lässige und handwerkserfahrene Maurer ist der billigste.

Meister und Gewerkschafter vereinbaren sich auch bei
der Erziehung der Lehrlinge, daß zu ernster Arbeit und
Pflichterfüllung auch diese jungen Leute angehalten werden
im Interesse des Berufes. Unpassende für dieses Hand-
werk wird man schon in der Probezeit herausfinden,
wenn man ernsthaft will.

Die Arbeitszeit sollte für den Maurer nicht unter
neun Stunden per Tag gehen, denn die Verhältnisse in
diesem Berufe sprechen htefür.

Es hat auch jeder fremde, in der Schweiz ansässige
Maurer, der hier eingearbeitet ist, für unser Land In-
tereffe, dasselbe Interesse, wie die Schwetzermaurer, daß
Ordnung ins Handwerk kommt und die im Lande ge-
lernten Maurer vor fremdem Arbeitsangebot geschützt
werden. Auf diese von mir beschriebene Art und Weise
könnte in der Schweiz ein Maurer-Arbeiterstand sich

bilden, der stolz auf sein Handwerk sein könnte. W. U.

kmanaesMnalme u. »eschlagnalme von Aaren
(Bmidcsmtsbcschlich vom 15. Dezember 1517.)

Art. 1. Der Art. 10 des Bundesratsbeschlusses vom
11. April 1S16 betreffend die Bestandesaufnahme und
Beschlagnahme von Waren wird aufgehoben und durch
folgende Artikel ersetzt:

Art. 10. Wer diesem Beschluß oder den vom Volks-
wirtschaftsdepartement zu dessen Ausführung erlassenen
Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Fr. 50.— bis zu
Fr. 20.000.— gebüßt oder mit Gefängnis bestraft. Die
beiden Strafen können verbunden werden. Außerdem
kaun die Konfiskation der Ware verfügt werden.

Art. lObis. Die Verfolgung und Beurteilung der
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